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SCHRIFTLICHE ANFRAGE P-0837/04
von Joaquim Piscarreta (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft:Wettbewerbsverzerrung im Weinsektor

Die Kommission hat am 23. Februar 2004 die neue Regelung für die Etikettierung von Wein in der 
Europäischen Union angenommen, womit es Drittländern ermöglicht wird, im Gemeinschaftsgebiet 
die traditionellen Bezeichnungen für Wein „Tawny“, „Vintage“ oder „Ruby“ u.a. zu verwenden und 
diesen Wein in die Europäische Union zu exportieren.

Kann die Kommission daher die nachstehenden Fragen beantworten und dabei Folgendes 
berücksichtigen:

– Für das bestimmte Anbaugebiet für Portwein wurden stets die Bezeichnungen „Tawny“, 
„Vintage“ oder „Ruby“ verwendet.

– Für Madeirawein wurden stets die Bezeichnungen „Canteiro“, Frasqueira oder „Reserva 
Velha“ verwendet. Bei beiden Weinsorten wurden die Qualität und das internationale 
Ansehen durch die Verwendung dieser Bezeichnungen verbessert.

– Bei beiden Weinsorten wurden die Qualität und das internationale Ansehen durch die 
Verwendung dieser Bezeichnungen verbessert.

– Mit den neuen Etikettierungsvorschriften wird die Verwendung dieser Bezeichnungen 
„banalisiert“, wodurch für die Erzeuger von Port- und Madeirawein sowie für die Erzeugnisse 
selbst Schäden entstehen, was eine echte Wettbewerbsverzerrung darstellt.

– Bei den Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) hat sich die 
Europäische Union stets für ein ausgewogenes Abkommen, insbesondere hinsichtlich der 
nichttarifären Fragen, eingesetzt.

– Diese nichttarifären Maßnahmen schließen u.a. den Schutz der Ursprungsbezeichnungen, 
Marken usw. ein.

– Bekanntlich sind die WTO-Verhandlungen seit dem Scheitern der Verhandlungsrunde in 
Cancun im September 2003 blockiert.

– Vor diesem Hintergrund darf – oder sollte – die Europäische Union außerhalb der WTO-
Verhandlungen keinerlei Verhandlungszugeständnisse machen.

1. Welche Gründe haben die Kommission bewogen, die neuen Etikettierungsvorschriften für 
Wein außerhalb des Verhandlungsrahmens der WTO anzunehmen?

2. Was hat die Europäische Union nach Ansicht der Kommission mit diesen ungewöhnlichen 
und unerwarteten Zugeständnissen gewonnen?

3. Wie beurteilt die Kommission die Folgen dieses Beschlusses für die Erzeuger in der 
Gemeinschaft – insbesondere in dem bestimmten Anbaugebiet für Portwein und für die 
Erzeuger von Madeirawein?


